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1 VORWORT 

Steuern werden zur Deckung der wichtigsten Ausgaben der Mitgliedstaaten und zur 

Gewährleistung ihrer Tragfähigkeit auferlegt. Die daraus erzielten Einnahmen dienen zur 

Finanzierung und zum Ausbau öffentlicher Leistungen, daher ist die Erhebung der 

gesetzlich festgelegten Steuern in der zutreffenden Höhe von wesentlicher Bedeutung. Um 

die Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu schützen und ihnen auch weiterhin die 

Unterstützung und Leistungen gewähren zu können, die sie von der Gesellschaft erwarten 

können, muss sichergestellt werden, dass die Steuern in voller Höhe und rechtzeitig erhoben 

und Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung verhindert und bekämpft 

werden. Auch aus Gründen der Fairness sollten ehrliche Steuerpflichtige nicht mit 

zusätzlichen Steuern belastet werden, weil andere sich nicht an die Regeln halten und keine 

Steuern entrichten. 

Die Mitgliedstaaten funktionieren nur gut, wenn alle Bürgerinnen und Bürger ihren 

steuerlichen Pflichten nachkommen und einen Beitrag zum Steueraufkommen leisten. Die 

Steuerpflichtigen können erwarten, dass die Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten nur so 

viele Steuern wie nötig erheben und diese dafür zur Finanzierung öffentlicher Leistungen 

und Dienste verwenden. Einerseits müssen die Mitgliedstaaten für ein besseres und breiteres 

Verständnis der Bedeutung von Steuern für die Gesellschaft sorgen und eng mit den 

Steuerpflichtigen zusammenarbeiten, um ihnen die Erfüllung ihrer steuerlichen Pflichten 

möglichst einfach zu machen. 

Andererseits müssen die Steuerpflichtigen ihr gesamtes steuerpflichtiges Einkommen 

ehrlich angeben, in vollem Umfang kooperieren, sämtliche Steuererklärungen und 

erforderlichen Informationen rechtzeitig vorlegen und die anfallenden Steuern fristgerecht 

entrichten. 

Im vorliegenden Europäischen Kodex für Steuerpflichtige werden Leitlinien vorgestellt, 

durch die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Rechten und Pflichten der 

Steuerpflichtigen und jenen der Steuerverwaltungen gewährleistet werden soll. Er basiert 

auf den wichtigsten allgemeinen Grundsätzen und bewährten Praktiken in den 

Mitgliedstaaten, die zur Stärkung der Zusammenarbeit und des Vertrauens zwischen 

Steuerverwaltungen und Steuerpflichtigen, der Schaffung von mehr Transparenz bezüglich 

der Rechte und Pflichten beider Seiten sowie zur Förderung eines serviceorientierten 

Ansatzes der Steuerverwaltungen als nützlich erachtet werden. Steuerverwaltungen und die 

europäischen Steuerpflichtigen sollen durch diesen Kodex angeregt werden, diese 

Grundsätze und Praktiken sowie neue Ideen und Entwicklungen zu übernehmen und 

anzuwenden. Er ist demnach nicht verbindlich, sondern als ein Modell zu sehen, das die 

Mitgliedstaaten je nach nationalen Erfordernissen bzw. Kontext erweitern oder anpassen 

können. 

Der vorliegende Europäische Kodex für Steuerpflichtige sollte daher durch die 

Verbesserung der Beziehungen zwischen Steuerpflichtigen und Steuerverwaltungen zu einer 

wirksameren Steuererhebung beitragen und durch das beiderseitige Verständnis der 

Steuervorschriften das Risiko von Fehlern mit potenziell schwerwiegenden Folgen für 

Steuerpflichtige und Folgekosten für Steuerverwaltungen senken. 
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2 EINLEITUNG 

2.1 Zweck und Geltungsbereich des Europäischen Kodex für Steuerpflichtige 

Beim Europäischen Kodex für Steuerpflichtige handelt es sich nicht um eine genaue 

Vorlage für einen Kodex oder eine Charta, sondern vielmehr um ein Verhaltensmodell für 

die europäischen Steuerpflichtigen
1
 und die Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten. Er ist 

ein nicht verbindliches Instrument. 

Die Leitlinien in diesem Europäischen Kodex für Steuerpflichtige sollen alle Parteien 

ermutigen, die bewährten Praktiken und allgemeinen Grundsätze in Kapitel 3 auf nationaler 

Ebene zu übernehmen und anzuwenden. Sollten diese in den Mitgliedstaaten im Laufe der 

Zeit weiterentwickelt werden, ist eine Überarbeitung der Leitlinien zur Berücksichtigung 

aller bedeutenden Änderungen möglich. Ob dies erforderlich ist, wird in regelmäßigen 

Abständen überprüft. Ferner sollten die Steuerverwaltungen die neuen Ideen und 

Entwicklungen in Kapitel 4 berücksichtigen. 

Der Europäische Kodex für Steuerpflichtige soll für alle Arten von steuerbezogenen 

Interaktionen zwischen Steuerpflichtigen und den (nach innerstaatlichem Recht benannten) 

für Steuern zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten gelten, die in diesem Dokument 

durchweg als Steuerverwaltungen bezeichnet werden. 

Steuerrecht und Steuerpolitik bilden eine wesentliche Grundlage für eine gute Beziehung 

zwischen Steuerpflichtigen und Steuerverwaltungen, die Gestaltung von Steuerpolitik geht 

jedoch über den Rahmen des Europäischen Kodex für Steuerpflichtige hinaus. 

2.2 Hintergrund und Kontext einer Initiative auf EU-Ebene 

In einer zunehmend globalisierten Welt der Freizügigkeit von Bürgern und Unternehmen 

sowie des freien Kapitalverkehrs erscheinen die Besteuerungsregeln vielleicht immer 

komplexer und schwieriger einzuhalten. Es ist daher wichtig, Möglichkeiten zu finden, um 

die Steuerpflichtigen und Steuerverwaltungen bei der Wahrnehmung ihrer steuerlichen 

Rechte und Pflichten zu unterstützen. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich wäre für die 

EU und die einzelnen Mitgliedstaaten von Nutzen und würde darüber hinaus zeigen, dass 

dadurch die Steuerehrlichkeit als ein Mittel zur Verhinderung von Steuerbetrug
2
, 

Steuerhinterziehung
3
 und Steuervermeidung

4
 gefördert wird, welche die Fähigkeit der 

Mitgliedstaaten, Steuern zu erheben und ihre Wirtschaftspolitik umzusetzen, einschränken. 

                                                 
1  Unter Steuerpflichtigen sind im Zusammenhang mit diesem Europäischen Kodex für Steuerpflichtige 

auch Vertreter und Dritte wie Arbeitgeber, Banken, Mithaftende, Notare und andere Steuerfachleute zu 

verstehen. In der Praxis können Steuern von einer Zahlstelle oder einem automatisierten System für den 

Steuerpflichtigen entrichtet werden. 
2  Steuerbetrug ist eine Form der vorsätzlichen Steuerhinterziehung, die generell strafrechtlich verfolgt wird. 

Der Begriff umfasst Fälle, in denen vorsätzlich falsche Steuererklärungen abgegeben oder gefälschte 

Dokumente vorgelegt werden. 
3  Bei Steuerhinterziehung handelt es sich im Allgemeinen um rechtswidrige Vorgänge, bei denen die 

Steuerpflicht verschleiert oder missachtet wird, d. h. der Steuerpflichtige entrichtet weniger Steuern als er 

müsste, indem er den Steuerverwaltungen Einkünfte oder Informationen vorenthält. 
4  Steuervermeidung bedeutet im Allgemeinen, dass der Steuerpflichtige versucht, Schlupflöcher im 

Steuerrecht zu finden mit der Absicht, weniger Steuern zu entrichten. Selbst wenn dies formal legal ist, 

können entsprechende Handlungen dem berechtigten finanziellen oder wirtschaftlichen Zweck der 

Steuervorschriften entgegenstehen und in diesem Sinne als Verstoß gelten. 
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Wie die Europäische Kommission in ihrer Mitteilung vom 27. Juni 2012
5
 feststellte, ist sie 

der Ansicht, dass eine Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit der Steuererhebung von 

wesentlicher Bedeutung ist. Anknüpfend an diese Mitteilung nahm die Kommission am 

6. Dezember 2012
6
 einen Aktionsplan an. Der Europäische Kodex für Steuerpflichtige ist 

eine von 34 Initiativen, die im Aktionsplan zur verstärkten Bekämpfung von Steuerbetrug 

und Steuerhinterziehung aufgeführt werden, und Teil einer spezifischen Strategie zur 

Förderung der Einhaltung von Steuervorschriften in den Mitgliedstaaten. 

2.2.1 Derzeitige Situation in den Mitgliedstaaten 

Jede Rechtsprechung hat ihre eigene Kultur, Politik, ihr eigenes Steuerrecht und ihre 

eigenen Verwaltungspraktiken. Es ist jedoch für alle Steuerpflichtigen wichtig, dass 

entsprechende Informationen zur Erledigung ihrer Steuerangelegenheiten verfügbar sind 

und dass diese leicht zu verstehen sind. Meist stellen nationale Steuerverwaltungen 

allgemeine Informationen zu Steuerfragen auf ihren Websites und in Form von gedruckten 

Broschüren zur Verfügung. Umfang und Verfügbarkeit der in anderen Sprachen 

angebotenen Informationen sind von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich. 

Einige Mitgliedstaaten haben Dokumente eingeführt, die oft als Kodex oder Charta für 

Steuerpflichtige bezeichnet werden und in denen die geltenden steuerlichen Grundsätze 

festgelegt werden, insbesondere die Rechte und Pflichten der Steuerpflichtigen und 

Steuerverwaltungen. Solche Dokumente enthalten nicht unbedingt nur gesetzlich festgelegte 

Grundsätze, sondern können auch Leitlinien umfassen, die die Beziehung zwischen 

Steuerpflichtigen und Steuerverwaltung regeln und sogar das von beiden Seiten erwartete 

Verhalten beschreiben. Das bedeutet aber nicht, dass in den übrigen Mitgliedstaaten, in 

denen es kein spezifisches Dokument zur Erklärung der Grundsätze im Bereich der Steuern 

gibt, die Steuerpflichtigen weniger Rechte und Pflichten haben oder dass die 

Steuerverwaltungen diesen Grundsätzen weniger Bedeutung beimessen. Dort werden die 

Grundsätze in Form von gesetzlichen oder administrativen Regelungen verbreitet. 

Die bestehenden nationalen Kodizes und Chartas unterscheiden sich in Umfang und Inhalt. 

In den meisten dieser Kodizes oder Chartas werden die Rechte der Steuerpflichtigen 

aufgelistet, z. B. das Recht auf Information, auf Unterstützung und Anhörung, das Recht auf 

Einspruch, das Recht, nicht mehr als den ordnungsgemäßen Steuerbetrag zu zahlen, das 

Recht auf Gleichbehandlung, auf Privatsphäre sowie das Recht auf Vertraulichkeit und 

Wahrung des Steuergeheimnisses. 

Ebenso gibt es Pflichten für Steuerpflichtige, die in Steuerangelegenheiten und 

Steuerverfahren allgemein erwartet oder verlangt werden, wie Ehrlichkeit, die rechtzeitige 

Entrichtung der Steuern, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, fristgerechte Bereitstellung 

genauer Informationen und Unterlagen und das Führen von Aufzeichnungen. 

2.2.2 Konsultationsprozess und Ausarbeitung des Europäischen Kodex für 

Steuerpflichtige 

Die europäischen Bürgerinnen und Bürger sowie andere interessierte Parteien wurden von 

der Kommission durch eine am 25. Februar 2013 gestartete Online-Konsultation zu ihren 

Erfahrungen mit nationalen Kodizes für Steuerpflichtige oder ähnlichen Instrumenten und 

zum möglichen Inhalt eines Europäischen Kodex für Steuerpflichtige befragt. Die 

                                                 
5  COM(2012) 351 final vom 27.6.2012. 
6  COM(2012) 722 final vom 6.12.2012. 
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Konsultation wurde am 15. Mai 2013 geschlossen und der zusammenfassende Bericht am 

31. Oktober 2013
7
 veröffentlicht. 

Es wurden einige Bedenken hinsichtlich des Mehrwerts eines Kodex auf europäischer 

Ebene geäußert. Diesen zufolge 

 würde jeder Versuch eines verbindlichen Kodex Bedenken in Bezug auf die 

Subsidiarität auslösen; 

 könnten viele der Ziele besser auf nationaler Ebene erreicht werden; 

 würde ein solcher Kodex verschiedene Grundsätze unterschiedlicher 

Rechtsprechungen vermischen; 

 wäre ein solcher Kodex kein wirksames Instrument, um gegen Steuerbetrug und 

Steuerhinterziehung vorzugehen. 

 

Die meisten Beitragenden sprachen sich für die Entwicklung eines Europäischen Kodex für 

Steuerpflichtige aus. Als Gründe wurden angegeben, dieser könne 

 für eine Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen sorgen; 

 ein höheres Maß an Rechtssicherheit gewährleisten; 

 mehr Transparenz schaffen; 

 die Zahl der Streitfälle verringern; 

 für standardisierte Abläufe zur Einhaltung der Steuervorschriften sorgen; 

 als Benchmark für Drittländer dienen; 

 Verfahren verbessern und die Vorhersehbarkeit der Steuerschuld erhöhen; 

 Grundsätze festlegen (z. B. Prüfung und Untersuchungen, Schlussfolgerungen aus 

bestimmten Sachverhalten); 

 für eine bessere Verständigung mit den Steuerverwaltungen anderer Mitgliedstaaten 

sorgen. 

Die Meinungen der Beitragenden sind bei der Zusammenstellung bewährter Praktiken in der 

EU für den vorliegenden Europäischen Kodex für Steuerpflichtige nach Möglichkeit 

berücksichtigt worden. 

Zusätzlich zur öffentlichen Konsultation wurden alle Mitgliedstaaten auf Basis eines von 

einer Gruppe von Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission ausgearbeiteten 

Entwurfs dieses Europäischen Kodex für Steuerpflichtige befragt. 

2.2.3 Vorteile des Europäischen Kodex für Steuerpflichtige 

Der Europäische Kodex für Steuerpflichtige bietet zentrale Grundsätze, in denen die 

wichtigsten bestehenden Rechte und Pflichten zusammengefasst sind, die das Verhältnis 

zwischen Steuerpflichtigen und Steuerverwaltungen bestimmen. Darüber hinaus soll er den 

europäischen Bürgerinnen und Bürgern als eine praktische Informationsquelle über die 

wichtigsten Rechte und Pflichten dienen, die sie im Umgang mit einer Steuerverwaltung 

eines anderen Mitgliedstaates als ihres Ansässigkeitsstaates erwarten können. 

Der Kodex könnte langfristige Vorteile bieten, indem er 

 für mehr Transparenz und leicht verständliche Rechte und Pflichten sorgt; 

                                                 
7  http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/article_4850_de.htm  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/article_4850_de.htm
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 Fairness, Effizienz, Sicherheit, Respekt und Verantwortung in den Beziehungen 

zwischen Steuerverwaltungen und den Steuerpflichtigen fördert; 

 für eine bessere Einhaltung der Steuervorschriften sorgt und Steuerrisiken und 

Konflikte vermeidet und verringert; 

 zu einem möglichen Maßstab für den Vergleich von Steuersystemen wird. 

3 ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE UND BEWÄHRTE PRAKTIKEN 

Dieses Kapitel vermittelt einen Überblick über die in den Mitgliedstaaten vorhandenen 

allgemeinen Grundsätze und bewährten Praktiken, die die Zusammenarbeit und das 

Vertrauen zwischen Steuerpflichtigen und Steuerverwaltungen fördern und damit zu einer 

besseren Einhaltung von Steuervorschriften beitragen. Dazu gehören neben allgemeinen 

Grundsätzen, die allen Aspekten der Beziehungen zwischen Steuerpflichtigen und 

Steuerverwaltungen zugrunde liegen, auch spezifischere Grundsätze und Praktiken, die die 

wirksame Zusammenarbeit zwischen Steuerpflichtigen und Steuerverwaltungen fördern, 

u. a. bei Steuerverfahren und bei der Lösung von Meinungsverschiedenheiten. 

Das Ziel der Steuerverwaltungen ist die Gewährleistung effizienter und wirksamer 

Arbeitsabläufe und zuverlässiger Systeme. Steuerverwaltungen sollten konsequent eine 

Verbesserung ihrer Produktivität anstreben. Durch Managementsysteme, qualifiziertes 

Personal und digitale Lösungen sollten sie für einen effizienten Einsatz von Ressourcen, 

eine Verringerung des Steuerdefizits sowie möglichst niedrige Befolgungskosten für den 

Steuerpflichtigen sorgen. 

3.1 Allgemeine Grundsätze 

Alle Arten von Beziehungen zwischen Steuerpflichtigen und Steuerverwaltungen 

unterliegen folgenden für eine wirksame Besteuerung wesentlichen allgemeinen 

Grundsätzen. 

3.1.1 Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass sie nur die gesetzlich vorgeschriebenen Steuern entrichten müssen; 

 dass die Steuerverwaltungen das Gesetz nachvollziehbar und einheitlich anwenden; 

 dass Offenheit bezüglich der Intention der Steuervorschriften, -regeln und -verfahren 

herrscht; 

 dass die Entscheidungen der Steuerverwaltungen dem Wortlaut des Gesetzes 

entsprechen; 

 dass die Steuerverwaltungen nur die vom Gesetz vorgesehenen Sanktionen 

anwenden. 

 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen; 

 dass die Steuerpflichtigen das Recht der Steuerverwaltungen respektieren, das 

Steuersystem einschließlich Sanktionen dem Gesetz entsprechend anzuwenden. 
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3.1.2 Gleichbehandlung und Gleichstellung der Steuerpflichtigen 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass die Steuerverwaltungen dem Grundsatz der Gleichbehandlung entsprechen und 

die Gleichbehandlung vor dem Gesetz fördern; 

 dass die Steuerverwaltungen allen Steuerpflichtigen je nach Bedarf Zugang zu 

Informationen und Dienstleistungen gewährleisten. 

 

3.1.3 Ehrlichkeitsvermutung 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 als ehrlich angesehen zu werden, 

o außer es besteht ein klarer Grund zur Annahme des Gegenteils. Dennoch 

können die Steuerverwaltungen ihre steuerlichen Angelegenheiten 

kontrollieren und Überprüfungen oder auch Außenprüfungen durchführen. 

 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen ihre steuerlichen Pflichten ehrlich erfüllen; 

 dass die Steuerpflichtigen im Umgang mit den Behörden aufrichtig und offen sind; 

 dass die Steuerpflichtigen auf Ersuchen wahrheitsgetreue, vollständige und 

aussagekräftige Informationen vorlegen; 

 dass die Steuerpflichtigen die Steuerverwaltungen von sich aus unverzüglich über 

eine etwaige Änderung relevanter Sachverhalte informieren, die sich auf ihre 

steuerlichen Pflichten auswirken könnte; 

 dass die Steuerpflichtigen die anfallenden Steuern entrichten und nur Ansprüche 

geltend machen, die ihnen zustehen. 

3.1.4 Höflichkeit und Rücksichtnahme 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 höflich, rücksichtsvoll und auf eine nichtdiskriminierende Weise behandelt zu 

werden. 

 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen sie höflich behandeln und in angemessenem Umfang 

unterstützen. 

3.1.5 Einhaltung des Gesetzes 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass die Steuerverwaltungen Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerbetrug sowie 

Steuerhinterziehung und -vermeidung ergreifen, u. a. durch internationale 

Zusammenarbeit, um so weit wie möglich zu verhindern, dass sich Steuerpflichtige 

unter Ausnutzung von Diskrepanzen zwischen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

der Besteuerung entziehen. 
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Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen nur Transaktionen und Handlungen durchführen, die 

durch legitime finanzielle oder wirtschaftliche Erfordernisse gerechtfertigt sind; 

 dass die Steuerpflichtigen sich nicht der Besteuerung entziehen, indem sie 

Diskrepanzen zwischen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ausnutzen; 

 dass die Steuerpflichtigen die Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen und 

ihnen die Konsequenzen einer Nichtbeachtung des Gesetzes bewusst sind. 

3.1.6 Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass die Steuerverwaltungen ihre Funktion unparteiisch und unabhängig von jedem 

unangemessenen Einfluss ausüben. 

 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen ihre Unparteilichkeit und Unabhängigkeit respektieren 

und nicht versuchen, unangemessenen Einfluss auf ihre Überlegungen oder die 

Bearbeitung der Angelegenheiten der Steuerpflichtigen zu nehmen. 

3.1.7 Steuergeheimnis und Datenschutz 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass die Steuerverwaltungen ihre personenbezogenen Daten schützen und sich strikt 

an die diesbezüglichen Gesetze halten; 

 dass Informationen nicht über den gesetzlich erlaubten Rahmen hinaus an Dritte 

weitergegeben werden; 

 dass sie gemäß den nationalen Bestimmungen das Recht auf Auskunft über die von 

den Steuerverwaltungen zu ihrer Person erfassten Daten haben. 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen ihr Recht respektieren, im gesetzlich erlaubten Rahmen 

Daten über den Steuerpflichtigen zu erfassen, offenzulegen oder zurückzuhalten. 

 

3.1.8 Privatsphäre 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass die Steuerverwaltungen nur die für ihre Aufgaben relevanten Informationen 

einholen; 

 dass die Steuerverwaltungen nur Beschäftigte mit entsprechenden Zugriffsrechten 

mit der Verwaltung der Informationen betrauen. 

 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen ihnen den Anforderungen entsprechend Auskünfte 

erteilen; 

 dass die Steuerpflichtigen in Belangen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben wichtig 

sind, offen sind und mit ihnen zusammenarbeiten. 
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3.1.9 Vertretung 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass sie in ihren Steuerangelegenheiten das Recht auf Unterstützung oder Vertretung 

haben. 

 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen sie darüber informieren, welche Vereinbarungen sie in 

Bezug auf ihre Vertretung getroffen haben; 

 dass den Steuerpflichtigen bekannt ist, dass sie bei Bedarf persönlich kontaktiert 

werden können; 

 dass die Steuerpflichtigen laut Gesetz weiterhin die Verantwortung für ihre 

Steuerangelegenheiten tragen. 

 

3.2 Zusammenarbeit 

Die Effizienz und Wirksamkeit des Steuersystems hängt sowohl vom Verhalten der 

Steuerverwaltungen als auch jenem der Steuerpflichtigen ab. Steuerverwaltungen sollten 

bestrebt sein, die Grundzüge des Steuersystems vorab zu erklären und dem 

Steuerpflichtigen die Befolgung der Vorschriften möglichst einfach zu machen. 

Steuerpflichtige sollten gegenüber den Steuerverwaltungen korrekte Angaben machen und 

ihre Steuern rechtzeitig entrichten. Steuerverwaltungen und Steuerpflichtige sollten sich 

unter allen Umständen höflich begegnen und immer konstruktiv handeln, um ein optimales 

Ergebnis zu erzielen. 

Steuerverwaltungen sollten von sich aus den Bedarf an allgemeinen Steuerinformationen 

erheben, um Informationen und Beratungen zur Verfügung zu stellen und potenzielle 

Probleme zu vermeiden, die den Bürgerinnen und Bürgern die Einhaltung der Vorschriften 

erschweren könnten. Sie sollten zudem einen aufrichtigen Umgang mit den 

Steuerpflichtigen anstreben, der durch Zusammenarbeit gekennzeichnet ist, um 

Steuerprobleme zu lösen und dabei im Rahmen des Gesetzes die spezifischen Umstände des 

Steuerpflichtigen zu berücksichtigen. 

Manchmal wird das Informationsbedürfnis der Steuerpflichtigen über die angebotenen 

Informationen und Beratungen hinausgehen. Damit die Steuerverwaltungen den 

Steuerpflichtigen einen Service von hoher Qualität bieten können, muss der Steuerpflichtige 

umgehend und wahrheitsgemäß Auskunft über seinen spezifischen Fall geben. Die 

Steuerpflichtigen sollten sich von den Steuerverwaltungen jedoch keine Ratschläge zur 

Finanz- oder Steuerplanung erwarten. 

Die grundlegenden Servicestandards
8
 können aufgrund der unterschiedlichen Steuersysteme 

von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden sein, sollten aber qualitative und quantitative 

Aspekte umfassen. Es handelt sich dabei um allgemeine Standards, die sich auf 

Durchschnittswerte beziehen. Die Erwartungen an diese grundlegenden Servicestandards 

sollten realistisch sein. Sie können vom Steuerpflichtigen nicht in einem spezifischen Fall 

                                                 
8  Zu den grundlegenden Servicestandards für den Steuerpflichtigen können u. a. die durchschnittliche 

Bearbeitungszeit für Anträge auf Auskunft und Änderungen sowie die Anzahl und Bearbeitungszeit für 

Schreiben, Telefonanrufe, Entscheidungen und Auslegungen zählen. 
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eingefordert werden. Die Steuerverwaltungen sollten aber ihre Leistung an den Standards 

messen, darüber berichten und die Informationen und Ergebnisse zur Verbesserung ihrer 

Arbeitsabläufe nutzen. 

Zusätzlich zu Beratungen und Services können Steuerverwaltungen Auslegungen 

allgemeiner Art als offizielle Standpunkte veröffentlichten. Sofern diese Möglichkeit 

vorgesehen ist, können Steuerverwaltungen Steuervorbescheide
9
 erteilen. 

3.2.1 Informationen und Hilfestellung für Steuerpflichtige 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass die Steuerverwaltungen rechtzeitig genaue Informationen bereitstellen, damit 

sie ihre steuerlichen Pflichten erfüllen können; 

 dass die Steuerverwaltungen die Informationen auf dem neuesten Stand halten; 

 dass die Steuerverwaltungen von sich aus die Einführung besserer 

Kommunikationsmittel
10

 anstreben, wenn dies für angemessen erachtet wird; 

 dass die Steuerverwaltungen ihr Wissen und Verständnis in Bezug auf die 

Steuerpflichtigen vertiefen, um eine proaktive Beratung für verschiedene Arten von 

Steuerpflichtigen oder Zielgruppen (z. B. Start-up-Unternehmen) anzubieten und die 

Kommunikation an die Bedürfnisse dieser Zielgruppen anzupassen; 

 dass die Steuerverwaltungen versuchen, gezielte proaktive Beratungen anzubieten, 

durch die Steuerpflichtige ihre Steuerschulden leichter vorausberechnen und Fehler 

verringern können; 

 dass die Steuerverwaltungen berücksichtigen, dass neue digitale 

Kommunikationsmittel möglicherweise nicht für alle Steuerpflichtigen leicht zu 

verwenden sind und laut Gesetz eine Ausnahmeregelung für ihre Verwendung 

vorgesehen werden kann. 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen die ihnen zugesandten Informationen lesen; 

 dass die Steuerpflichtigen die über verschiedene Kanäle zur Verfügung gestellten 

allgemeinen Informationen nutzen, z. B. in öffentlichen Kampagnen beworbene 

Websites besuchen (bei vorhandenen IT-Kenntnissen); 

 dass die Steuerpflichtigen nachfragen, wenn sie die nötigen Informationen nicht 

finden können. 

 

3.2.2 Services für Steuerpflichtige 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass sie mit Steuerverwaltungen bezüglich ihrer Steuerangelegenheiten in Kontakt 

treten können; 

 dass sie bei Bedarf einen Dialog mit Steuerverwaltungen führen können; 

                                                 
9  Dabei kann eine schriftliche Beurteilung der Steuerverwaltung hinsichtlich der steuerlichen Folgen eines 

vorgetragenen persönlichen Sachverhalts oder einer geplanten Maßnahme beantragt werden. Für einen 

Steuervorbescheid sind ausführliche Angaben erforderlich, und er kann einer Gebühr und bestimmten 

anderen Auflagen unterliegen. 
10  Z. B. Newsletter, Online-Informationen und Kampagnen zur Aufklärung der Öffentlichkeit. 
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 dass sie das Recht auf Unterstützung und angemessenen Service haben (z. B. 

Hotlines oder öffentliche Ämter); 

 dass die Steuerverwaltungen Ersuchen um Unterstützung umfassend und zeitnah 

bearbeiten; 

 dass die Steuerverwaltungen die von ihnen angebotenen Services bekannt machen. 

 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen die für sie eingerichteten Services nutzen, damit sie die 

bestmögliche Hilfe erhalten; 

 dass die Steuerpflichtigen Fragen stellen, um Unklarheiten zu beseitigen; 

 dass die Steuerpflichtigen unverzüglich korrekte Auskünfte erteilen; 

 dass die Steuerpflichtigen umgehend auf jede Anfrage seitens der 

Steuerverwaltungen nach weiteren Informationen antworten. 

3.2.3 Grundlegende Servicestandards 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass die Steuerverwaltungen grundlegende Servicestandards definieren, einführen 

und zugänglich machen; 

 dass die Steuerverwaltungen die Erfüllung ihrer grundlegenden Servicestandards 

anstreben. 

3.2.4 Auslegungen allgemeiner Art 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass die Steuerverwaltungen allgemeine Auslegungen veröffentlichen und sie 

einheitlich anwenden; 

 dass die Steuerverwaltungen nach Möglichkeit Anträge der Steuerpflichtigen auf 

steuerliche Auslegung rechtzeitig beantworten und Unterstützung bieten. 

3.2.5 Steuervorbescheide 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass die Steuerverwaltungen im Falle eines Systems für Steuervorbescheide 

Rechtssicherheit in Bezug auf die steuerliche Beurteilung in einem bestimmten Fall 

bieten. 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen, sofern die Möglichkeit dazu besteht, Steuervorbescheide 

beantragen, wenn sie Risiken erkennen und offenlegen; 

 dass die Steuerpflichtigen alle steuerlich relevanten Informationen in ihrem Antrag 

an die Steuerverwaltung nach bestem Wissen und Gewissen angeben; 

 dass sich die Steuerpflichtigen darüber im Klaren sind, dass der Steuervorbescheid 

bei einer Änderung der Situation nicht mehr gilt und die Steuerverwaltung nicht 

mehr daran gebunden ist. 
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3.3 Verfahren 

Steuerverwaltungen erwarten, dass die Steuerpflichtigen die Verfahren einhalten, die für 

Steuererklärungen, die Veranlagung der Steuerpflichtigen, Steuerprüfungen
11

, die 

Entrichtung und Beitreibung von Steuerschulden, die freiwillige Offenlegung und 

Sanktionen gelten. Diese Verfahren können in den einzelnen Mitgliedstaaten voneinander 

abweichen. Die Steuerverwaltungen sollten die Rechte der Steuerpflichtigen bei allen 

Verfahren respektieren, und die Steuerpflichtigen sollten ihre Pflichten ordnungsgemäß 

erfüllen und sich so verhalten, dass sie die Verfahren nicht behindern. 

Die Steuerpflichtigen sollten zur Einhaltung dieser Verfahren die Buchführungsgrundsätze 

beachten und ihre Aufzeichnungen und dazugehörigen Belege über ihre Einnahmen und 

Ausgaben bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist in gut leserlicher Form 

aufbewahren, um ihre Situation oder Tätigkeit wahrheitsgetreu und ehrlich darzustellen. 

Diese Anforderungen gelten auch, wenn einige oder alle diese Aufzeichnungen in 

elektronischer Form geführt werden. 

Steuerverwaltungen sollten versuchen, den bürokratischen Aufwand für Steuerpflichtige zu 

verringern und jene, die sich an die Vorschriften halten, vor unlauterem Wettbewerb durch 

Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung zu schützen. Eine erfolgreiche 

Steuerkontrolle hat eine präventive Wirkung. Steuerverwaltungen sollten die 

Steuerkontrolle mittels Risikomanagement auf die richtige Gruppe von Steuerpflichtigen 

ausrichten. Dabei sollten die Kontrollmaßnahmen an die Höhe des Risikos und die Art der 

Steuerpflichtigen angepasst werden. Die Durchführung von Kontrollen sollte der 

Steuerverwaltung die Überprüfung der Richtigkeit der steuerlichen Situation ermöglichen. 

Durch die Mitwirkung der Steuerpflichtigen und einen konstruktiven Dialog können die 

Steuerverwaltungen ihre Überprüfungen effizient und in angemessener Zeit durchführen. 

3.3.1 Steuererklärungen 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass ihnen Informationen über Verfahren und Fristen für die Vorlage ihrer 

Steuererklärungen zur Verfügung stehen. 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen gemäß dem Steuerrecht ihre wahrheitsgetreu ausgefüllten 

Steuererklärungen fristgerecht vorlegen. 

3.3.2 Veranlagung der Steuerpflichtigen 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass die Steuerverwaltungen die Steuer gemäß dem Gesetz festsetzen; 

 dass sie eine Erklärung erhalten, falls die Steuerverwaltungen ihre Steuererklärungen 

berichtigen. 

                                                 
11

  Bei Steuerprüfungen werden die Bücher und Aufzeichnungen zur Festsetzung der richtigen Höhe der 

fälligen Steuern entweder in den Räumlichkeiten des Steuerpflichtigen oder der Steuerverwaltung geprüft. 
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Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass eine Steuererklärung vorschriftsmäßig berichtigt wird, wenn sie als nicht 

ordnungsgemäß erachtet wird; 

 dass sie Dokumentenprüfungen
12

 oder Kontrollen durchführen dürfen, um die 

Richtigkeit der Angaben des Steuerpflichtigen zu überprüfen; 

 dass die Steuerpflichtigen auf Anfrage zusätzliche Auskünfte erteilen. 

3.3.3 Außenprüfung 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass sie bei Beginn oder bei Ankündigung einer Außenprüfung über ihre Rechte und 

Pflichten informiert werden oder sich danach erkundigen können; 

 dass die Steuerverwaltungen sie über die Art der Steuerprüfung aufklären; 

 dass sie von einer Änderung oder Anpassung des Umfangs einer Außenprüfung 

durch die Steuerverwaltung in Kenntnis gesetzt werden; 

 dass sie dem Gesetz entsprechend Gelegenheit erhalten, Sachverhalte zu klären und 

dazu Stellung zu nehmen; 

 dass sie vor Ausarbeitung des Prüfungsberichts generell die Möglichkeit haben, die 

Ergebnisse der Prüfung zu besprechen; 

 dass die Steuerverwaltungen ihnen die Ergebnisse und Folgen einer Steuerprüfung 

klar mitteilen; 

 dass die Steuerverwaltungen sie über die Möglichkeit informieren, eine Überprüfung 

der Ergebnisse einer Außenprüfung zu beantragen. 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen sich darüber im Klaren sind, dass die Steuerverwaltungen 

das Recht haben, eine Prüfung einzuleiten, und dass diese nicht verweigert werden 

kann; 

 dass die Steuerpflichtigen bei einer Steuerprüfung mitwirken und dem Gesetz 

entsprechend vollständige und wahrheitsgetreue Angaben machen; 

 dass die Steuerpflichtigen ihre Bücher, Aufzeichnungen und anderen Dokumente zur 

Berechnung der Steuer unverzüglich vorlegen; 

 dass im Falle von elektronischen Aufzeichnungen diese unverzüglich in einer 

geeigneten Form vorgelegt werden; 

 dass bei Bedarf Kopien von den Büchern, Aufzeichnungen und anderen 

Dokumenten (einschließlich der elektronischen Dokumente) gemacht werden; 

 dass die Steuerpflichtigen auf Ersuchen zusätzliche Auskünfte erteilen und weitere 

Fragen im Rahmen der Steuerprüfung beantworten. 

3.3.4 Entrichtung und Schuldenbeitreibung 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass sie dem Gesetz entsprechend im Falle einer Steuerüberzahlung Anspruch auf 

Zinsen haben; 

                                                 
12  Eine Dokumentenprüfung („Schreibtischprüfung“) kann eine reine Überprüfung bestimmter Punkte im 

Finanzamt sein, aber auch andere Maßnahmen zur Förderung der Steuerehrlichkeit umfassen. 
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 dass sie bei Zahlungsschwierigkeiten Zahlungserleichterungen beantragen können. 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen die Steuern rechtzeitig und in voller Höhe entrichten; 

 dass den Steuerpflichtigen bekannt ist, dass bei verspäteter Entrichtung laut Gesetz 

ein Säumniszuschlag erhoben wird; 

 dass bei Nichtentrichtung bestimmte gesetzlich vorgesehene 

Beitreibungsmaßnahmen ergriffen werden können. 

 

3.3.5 Freiwillige Offenlegung 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 Informationen über die freiwillige Offenlegung und alle gesetzlich möglichen 

Anreize dafür zu erhalten; 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen der Steuerverwaltung freiwillig die zutreffenden und 

vollständigen Informationen vorlegen, wenn sie feststellen, dass sie die Steuern nicht 

in der zutreffenden Höhe angegeben oder entrichtet haben oder andere Punkte ihrer 

Steuerangelegenheiten berichtigt werden müssen. 

3.3.6 Sanktionen 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass dem Gesetz entsprechend Sanktionen angewendet werden, z. B. bei 

vorschriftswidrigem Verhalten; 

 dass die Steuerverwaltungen in bestimmten Fällen eine Strafe nur dem Gesetz 

entsprechend abmildern oder darauf verzichten können. 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen Sanktionen dem Gesetz entsprechend einhalten (z. B. 

durch die Zahlung von Strafen). 

3.4 Beilegung von Streitigkeiten 

Manchmal werden Steuerpflichtige und Steuerverwaltungen unterschiedliche Standpunkte 

in Bezug auf steuerliche Sachverhalte vertreten, sodass eine Beilegung der Streitigkeiten 

erforderlich sein wird. 

Die Steuerverwaltungen sollten auf alle Meinungsverschiedenheiten, Streitigkeiten, 

Probleme, Klagen oder Beschwerden eingehen und professionell und objektiv darauf 

reagieren. 

Sofern vorhanden, sollten – sowohl vom Steuerpflichtigen als auch der Steuerverwaltung – 

interne Rechtsbehelfe zur Überprüfung des Steuerfalls als eine Möglichkeit in Betracht 

gezogen werden, um eventuelle Missverständnisse auszuräumen und mit dem Ziel einer 

Beilegung der Streitigkeiten Sachverhalte darzulegen, zu verstehen und vorzutragen. 
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Steuerpflichtige oder Steuerverwaltungen können zudem eine Überprüfung der 

Angelegenheit durch ein zweites, unabhängiges Organ wie ein Gericht oder einen Richter 

beantragen. 

Steuerpflichtige sollten aber auch das Recht haben, sich zu beschweren, insbesondere in 

Fällen, in denen keine internen Rechtsbehelfe vorgesehen sind, z. B. über das Verhalten 

eines Beamten, die Handhabung der steuerlichen Angelegenheiten oder die Bereitstellung 

von Services für Steuerpflichtige. 

Steuerpflichtige sollten darüber informiert werden, wann und wie sie Entscheidungen und 

Handlungen von Steuerverwaltungen anfechten können, u. a. über ihr Recht auf eine 

gerichtliche Überprüfung, wenn dieses Rechtsmittel zulässig ist. 

Steuerpflichtige sollten die Entscheidungen oder Handlungen der Steuerverwaltung nicht 

anfechten, um sie in der Ausübung ihrer Pflichten zu behindern oder diese zu verzögern.  

3.4.1 Interne Rechtsbehelfe 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass ihnen interne Verfahren bzw. Einspruchsverfahren nahegelegt werden, bevor 

sie in einer Angelegenheit vor Gericht gehen; 

 dass ihr Standpunkt und ihre Beweise sorgfältig geprüft werden; 

 dass ein Einspruch laut Gesetz nur unter bestimmten Umständen eine aufschiebende 

Wirkung auf die Beitreibung der angefochtenen Steuer hat; 

 dass sie laut Gesetz eine Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen können, 

insbesondere wenn neue Sachverhalte oder Beweise aufgetaucht sind, die im bereits 

abgeschlossenen Verfahren nicht geltend gemacht werden konnten. 

 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen sich konstruktiv an den internen Verfahren bzw. 

Verwaltungsverfahren beteiligen; 

 dass sie nicht verpflichtet sind, einem Einspruch stattzugeben, wenn dieser 

offensichtlich unbegründet ist. 

 

3.4.2 Überprüfung durch das Gericht 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 dass sie den einzelstaatlichen Bestimmungen entsprechend die Entscheidungen oder 

Handlungen der Steuerverwaltung vor einem zuständigen unabhängigen Gericht, 

das die Sachlage beurteilen kann, anfechten können, wenn sie damit nicht 

einverstanden sind; 

 dass sie eine Belehrung über die zulässigen Rechtsbehelfe erhalten; 

 dass die Steuerverwaltungen alles unternehmen, um das Gerichtsverfahren effizient 

und kurz zu halten. 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass die Steuerpflichtigen sich an die Rechtsbehelfsverfahren und die dafür 

geltenden Fristen halten; 
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 dass die Steuerpflichtigen sich um ein effizientes und schnelles Gerichtsverfahren 

bemühen. 

3.4.3 Beschwerderecht 

Steuerpflichtige können erwarten, 

 eine Beschwerde bei der Steuerverwaltung oder einer anderen zuständigen 

Untersuchungsstelle einlegen zu können; 

 einen Dialog mit der Steuerverwaltung oder einer anderen zuständigen Stelle über 

ihre Beschwerde zu führen und angehört zu werden; 

 aufgrund der Beschwerde nicht anders behandelt zu werden; 

 dass ihre Beschwerde objektiv und rechtzeitig behandelt wird; 

 dass alle Fehler in den Steuerangelegenheiten des Steuerpflichtigen so bald als 

möglich berichtigt werden. 

 

Steuerverwaltungen erwarten, 

 dass den Steuerpflichtigen bekannt ist, dass eine Beschwerde in den meisten Fällen 

keine aufschiebende Wirkung auf Steuerverfahren hat, auch nicht auf die 

Beitreibung; 

 dass die Steuerpflichtigen bei Einlegen einer Beschwerde ehrlich sind und genau 

angeben, welche Punkte angefochten werden. 

4 FÖRDERUNG DER VERBREITUNG EINIGER BEWÄHRTER PRAKTIKEN 

UND SONSTIGE ANREGUNGEN 

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Teilen des vorliegenden Europäischen Kodex für 

Steuerpflichtige, die einen Überblick über die in den meisten Mitgliedstaaten umgesetzten 

bewährten Praktiken vermitteln, befasst sich der vierte Teil mit solchen, die in manchen 

Mitgliedstaaten umgesetzt werden und eventuell für eine weitere Untersuchung und 

Entwicklung in Betracht kommen. 

Er könnte zu Überlegungen über mögliche nächste Schritte anregen, die künftig zur 

leichteren Einhaltung der Steuervorschriften gefördert werden könnten. 

Dazu ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten anderswo umgesetzte bewährte Praktiken und 

Ideen kennenlernen, um entscheiden zu können, ob sie diese übernehmen oder 

weiterentwickeln sollen. Die folgenden Anregungen und Beispiele könnten einen 

Ausgangspunkt dafür bieten. 

4.1 Elektronische Verwaltung und Online-Services 

Die Steuerverwaltungen streben auf verschiedene Weise eine Verringerung des 

Befolgungsaufwands für die Steuerpflichtigen an. Insbesondere sollte das Angebot an 

elektronischen Diensten ausgeweitet werden, um wiederholte Datenangaben und die Zahl 

unnötiger Amtswege zu verringern und für eine raschere Erledigung von 

Steuerangelegenheiten zu sorgen. Durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung der 

elektronischen Verwaltung und der Online-Services wird sich der Steuerpflichtige bei der 

Erfüllung seiner Pflichten Zeit und Kosten sparen. 



19 

4.1.1 Elektronische Verwaltung 

Steuerverwaltungen sollten enger mit anderen Verwaltungsbehörden oder Dritten (z. B. 

Finanzinstituten) zusammenarbeiten, um ein genaues und vollständiges Bild von der 

Situation des Steuerpflichtigen zu erhalten. Dies sollte ihnen eine gezieltere Ausrichtung 

von Steuerkontrollen und die Sicherstellung der Steuererhebung ermöglichen, wobei die 

geltenden Geheimhaltungs- und Datenschutzvorschriften beachtet werden müssen. 

Beispielsweise würde ein regelmäßiger Datenaustausch zwischen Steuerverwaltungen und 

Sozialversicherungen eine bessere Gegenprüfung der Informationen ermöglichen, und der 

Steuerpflichtige müsste dieselben Daten nicht zweimal angeben. 

4.1.2 Online-Services 

In den letzten Jahren haben einige Mitgliedstaaten Online-Services für Steuerpflichtige 

entwickelt, über die Steuerpflichtige zur Erledigung bestimmter steuerlicher 

Angelegenheiten mit ihrer Steuerverwaltung in Kontakt treten können. 

4.1.2.1 Steuererklärungen 

In vielen Mitgliedstaaten können Steuererklärungen in unterschiedlichem Umfang 

elektronisch eingereicht werden. Diese Methode könnte in allen Mitgliedstaaten ausgebaut 

werden, da elektronische Steuererklärungen schneller und einfacher bearbeitet werden 

können als in Papierform eingereichte. 

In Österreich können beispielsweise alle Steuerpflichtigen (Arbeitnehmer, 

Unternehmen und Gemeinden) seit 2003 über das Internet auf die Online-Services 

von „FinanzOnline“ zugreifen. Dafür ist keine spezielle Client-Software 

erforderlich. Die Anwendung steht rund um die Uhr zur Verfügung. Durch 

Online-Registrierung und Login können Steuererklärungen elektronisch 

übermittelt (Dialog- oder Datenstromverfahren mit XML-Datei) und verschiedene 

andere steuerliche Belange erledigt werden (z. B. elektronische 

Bescheidzustellung, Online-Abfrage des Steuerkontos und des Steuerakts, 

Verwaltung von Benutzerdaten, Sofortberechnung der voraussichtlichen Steuer). 

Die Vorteile für die Steuerverwaltung sind eine höhere Datenqualität durch eine 

Online-Vorkontrolle, eine kürzere Bearbeitungszeit durch den Wegfall der 

Postzustellung und manuellen Bearbeitung und eine umfassende Risikoanalyse 

mittels vollautomatisierter Risikomanagementmodule. 

Online-Services sind vor allem ein nützliches Instrument zur Validierung oder Änderung 

von Steuererklärungen, die mit Daten aus verschiedenen Quellen vorausgefüllt wurden, u. a. 

mit Informationen von Verwaltungen anderer Behörden oder Dritten wie Finanz-, Sozial- 

und Unternehmensdaten. 

Einige der Mitgliedstaaten haben „End-to-End-Prozesse“ eingeführt: elektronische Systeme, 

die den automatischen Datentransfer von den Buchhaltungssystemen der Unternehmen zu 

den Systemen der Steuerverwaltungen ermöglichen. Ein solcher automatischer Transfer 

könnte den bürokratischen Aufwand für Unternehmen zur Erfüllung ihrer steuerlichen 

Pflichten erheblich verringern. 

4.1.2.2 Entrichtung von Steuern 

Im Bereich der elektronischen Zahlungsmethoden für Steuerpflichtige hat es in letzter Zeit 

zahlreiche Entwicklungen gegeben, z. B.: 
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Das Vereinigte Königreich hat einen BillPay-Service für die Entrichtung 

verschiedener Steuern per Kredit- oder Debitkarte eingerichtet. Zusätzlich können 

Steuerpflichtige Lastschriftverfahren für einzelne Zahlungen innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums einrichten. Wenn Steuerpflichtige mit der Zahlung ihrer im 

Wege der Selbstveranlagung ermittelten Steuerschuld nicht im Rückstand sind, 

können sie auch einen Budget Payment Plan zur wöchentlichen oder monatlichen 

Entrichtung ihrer Steuern aufstellen. 

Frankreich hat 2012 eine Smartphone-Anwendung („impots.gouv“) für Android 

und IPhone eingeführt. Die Anwendung ist für Steuerpflichtige kostenlos. 

Steuerpflichtige, die keine Änderungen an ihrer vorausgefüllten Steuererklärung 

vornehmen müssen, können ihre Validierung per Mobiltelefon senden. Enthält die 

Steuererklärung einen Flashcode, bietet die Anwendung außerdem die 

Möglichkeit, die anfallenden Steuern direkt per Smartphone zu zahlen. Wird diese 

Zahlungsmethode gewählt, erfolgt eine Abbuchung des Betrags vom Bankkonto 

des Steuerpflichtigen. 

Seit 2013 kann in Estland ähnlich wie in Frankreich die Steuererklärung über eine 

Smartphone-Anwendung eingereicht werden. 

4.1.2.3 Bescheinigung 

Für Steuerpflichtige ist es von Vorteil, schnell genaue Auskünfte zu ihrer Steuersituation zu 

bekommen. 

In Spanien besteht z. B. die Möglichkeit, online eine Steuerbescheinigung zu 

erhalten. 

4.1.2.4 Steuerkonto 

In einigen Mitgliedstaaten haben Steuerpflichtige eine eigene Website, auf der sie mittels 

sicherem Login und Passwort viele Steuerangelegenheiten erledigen und jederzeit 

Einzelheiten über ihre derzeitige und frühere persönliche Steuersituation abfragen können. 

In Dänemark ist es z. B. möglich, eine Steuererklärung online zu übermitteln. 

Sämtliche Steuerangelegenheiten können über einen Website-Account erledigt 

werden, auf den nur der betreffende Steuerpflichtige mit einem Login und 

Passwort zugreifen kann. Auf der dänischen Website wird den Steuerpflichtigen 

mittels Videos gezeigt, wie sie z. B. ihren Steuerbescheid online überprüfen und 

weiter vorgehen können. Einige Videos sind auch in Englisch und Schwedisch 

verfügbar. 

In Estland wurde im Jahr 2000 der elektronische Servicekanal e-Tax/e-Customs für 

Steuerpflichtige eingerichtet. Jeder Steuerpflichtige hat einen gesicherten persönlichen 

Account in e-Tax/e-Customs. Wer angemeldet ist, kann sämtliche Steuer- und 

Zollerklärungen elektronisch einreichen, die Steuerberechnung prüfen, Steuern 

entrichten, sicher mit der Steuerverwaltung kommunizieren und Einsicht in alle der 

Steuerverwaltung über seine Person vorliegenden Informationen nehmen. Es werden 

ständig neue Services für Steuerpflichtige entwickelt. Seit kurzem ist die elektronische 

Erstellung von Bescheinigungen (z. B. einer Unbedenklichkeitsbescheinigung) 

möglich. Jeder Steuerpflichtige kann selbst eine Bescheinigung erstellen und diese 

dank einer digitalen Signatur der Steuerverwaltung als ein amtliches Dokument per E-

Mail an die anfordernde Einrichtung senden. Seit Januar 2013 ist das Meldesystem 



21 

IRIS zur Verwaltung von Steuerrückständen und der Einreichung von 

Steuererklärungen in Verwendung. Das System sendet elektronische 

Benachrichtigungen (per E-Mail oder SMS) über künftige und/oder bestehende 

Steuerschulden des Steuerpflichtigen. Darüber hinaus ermöglicht IRIS die 

elektronische Erstellung und Zustellung von Verwaltungsakten. Der Verwaltungsakt 

wird an die Mailbox des Steuerpflichtigen in e-Tax/e-Customs gesendet; gleichzeitig 

erfolgt dessen Benachrichtigung per E-Mail oder SMS über die Zustellung des 

Dokuments. 

In Irland verpflichtet sich die Finanzbehörde (Revenue) zur Bereitstellung eines 

breiten Spektrums an Online-Services für Unternehmen und die steuerpflichtigen 

Bürgerinnen und Bürger. Revenue Online Services (ROS) bietet Kunden eine 

schnelle und sichere Möglichkeit, Steuererklärungen einzureichen, Steuerschulden 

zu zahlen und auf ihre Steuerdaten zuzugreifen. Über den Online-Service PAYE 

Anytime können Arbeitnehmer persönliche Daten abrufen und aktualisieren, 

zusätzliche Einkünfte angeben und Steuergutschriften beantragen. 

In Italien steht registrierten Steuerpflichtigen eine ganze Reihe von Online-

Services zur Verfügung. Der Cassetto Fiscale („Steuerschublade“) ist ein 

Internetservice, der Steuerpflichtigen die Möglichkeit bietet, völlig sicher auf ihre 

Finanzdaten zuzugreifen. Über den Cassetto Fiscale können Bürger auf ihr 

Steuerregister und Informationen zugreifen wie z. B. Daten zu ihrer Person und 

ihrer Ansässigkeit, eingereichte Steuererklärungen, Zahlungen, Erstattungen 

direkter und indirekter Steuern oder sie betreffende Verwaltungsakte. 

In Frankreich gibt es zahlreiche Online-Services. Steuerpflichtige können ihre 

Steuererklärung ausfüllen, Steuern entrichten (Körperschaft-, Mehrwert-, 

Einkommen-, Gemeindesteuern usw.) und Anträge stellen. Das Ziel ist es, alle 

Amtswege auch in Form von Online-Services anzubieten. 

4.2 Innovative Ansätze zur Förderung der Steuerehrlichkeit 

Um für eine höhere Steuerehrlichkeit zu sorgen, müssen Steuerverwaltungen innovative 

Wege der Zusammenarbeit mit den Steuerpflichtigen einschlagen, sowohl was die 

Aufklärung als auch die Gestaltung der Beziehungen anbelangt, damit diese ihren 

steuerlichen Verpflichtungen freiwillig nachkommen. Dies kann z. B. auf einem 

verhaltensorientierten Ansatz oder einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit basieren. 

4.2.1 Innovative Aufklärung 

Steuerpflichtige sollten verstehen können, wie wichtig es für ein besseres Funktionieren der 

Gesellschaft als Ganzes ist, Steuern zu entrichten, und dieses Verständnis sollte ihre 

Bereitschaft erhöhen, mehr über die Funktionsweise des Steuersystems in der Praxis zu 

lernen. 

Um ihre Steuern in der zutreffenden Höhe und fristgerecht zu entrichten, sollten sie gut 

darüber informiert sein, wie das Steuersystem funktioniert, wann Steuern fällig sind und 

besonders was der Besteuerung unterliegt. 

Weil Steuervorschriften kompliziert sein können und es für Steuerpflichtige ohne 

steuerliche Vorbildung schwierig sein kann, die entsprechenden Informationen zu finden 

und zu verstehen, sollten Steuerverwaltungen innovative Wege zur Aufklärung und 

Information der Steuerpflichtigen suchen. 
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Erstens sollte die Aufklärung schon in einem frühen Alter beginnen und ein kontinuierlicher 

Prozess sein. 

In Österreich hat die Steuerverwaltung beispielsweise in mehreren Schulen eine 

Initiative gestartet und ein Programm zur Förderung der Steuerehrlichkeit für 

Schüler zwischen 16 und 19 Jahren entwickelt. 

Bei Schulbesuchen diskutieren Vertreter der Steuerverwaltung mit den 

Schülerinnen und Schülern über den Ansatz der freiwilligen Einhaltung von 

Steuervorschriften. Einerseits hat die Steuerverwaltung dadurch die Möglichkeit, 

der jungen Generation allgemeine Steuerthemen näherzubringen (z. B. „Warum 

muss man Steuern zahlen, und was geschieht mit den Geldern?“), andererseits 

können die Schüler und Lehrer spezifische Steuersituationen mit den Vertretern 

der Steuerverwaltung diskutieren. 

Zweitens sollten Steuerverwaltungen Aufklärungsprogramme für Steuerpflichtige 

durchführen und dabei die Möglichkeiten der modernen Medien nutzen (z. B. soziale 

Netzwerke), um sie bei der Wahrnehmung ihrer gegenwärtigen und künftigen steuerlichen 

Pflichten zu unterstützen. Seminare mit gruppenspezifischen Informationen und kostenlose 

Online-Kurse für Steuerpflichtige könnten nützliche Instrumente sein. Ferner könnten 

Sensibilisierungskampagnen ein gutes Mittel sein, um die Aufmerksamkeit auf als wichtig 

erachtete rechtliche Änderungen oder neue Entwicklungen bzw. Themen zu lenken. 

Im Vereinigten Königreich werden beispielsweise im Web spezifische Seminare 

angeboten (sogenannte Webinare). Diese können live oder aufgezeichnet sein und 

dienen dazu, Steuerpflichtige über eine Reihe von Themen zu informieren, z. B. 

über Unternehmensgründungen, die Pflichten als Unternehmensleiter oder über 

Steuern und Ruhestand. 

In Italien hat die Steuerverwaltung einen YouTube-Kanal 

(www.youtube.com/entrateinvideo) eingerichtet, der schnelle und leicht 

auffindbare Informationen zu Themen von praktischem Interesse für 

Steuerpflichtige bietet (Steuerehrlichkeit, Leistungsangebot, Neues im Bereich der 

Besteuerung). Die Videos behandeln die am häufigsten gesuchten und 

angeklickten Themen basierend auf den Suchbegriffen, die in Google den 

stärksten Zuwachs verzeichnen. Ein Video für ausländische Bürger (über den 

Erhalt einer Steuer-Identifikationsnummer in Italien) wurde in zwei verbreiteten 

Fremdsprachen herausgegeben (Englisch und Spanisch). Zudem wurde 2014 ein 

Twitter-Kanal (twitter.com/Agenzia_Entrate) eingerichtet, um frühzeitig klar 

verständliche Informationen und Neuerungen zu Steuerthemen und Fristen zu 

bieten. Sowohl der YouTube- als auch der Twitter-Kanal werden ohne zusätzliche 

Kosten für die Steuerverwaltung intern realisiert. 

In Frankreich verfügt die nationale Steuerverwaltung seit Dezember 2012 über 

eine Facebook-Seite und einen Twitter-Account. Ziel dieser Einbindung sozialer 

Netzwerke ist die umfassendere Information von steuerpflichtigen Bürgern und 

Unternehmen, aber auch der Ausbau von Online-Services. 

4.2.2 Verhaltensorientierter Ansatz 

Steuerpflichtige sind für ihre eigenen Handlungen verantwortlich, und es obliegt ihnen, die 

steuerlichen Anforderungen zu erfüllen. Ein besseres Verständnis der Beweggründe der 

Steuerpflichtigen für die Einhaltung und Nichteinhaltung der Steuervorschriften kann 

Steuerverwaltungen dabei helfen, neue Methoden zur Förderung der freiwilligen 

http://www.youtube.com/entrateinvideo
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Steuerehrlichkeit sowie zur Erhöhung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung 

von Verstößen einzuführen. 

Zum Beispiel wurde im Vereinigten Königreich kürzlich eine Kampagne für 

Elektriker gestartet: Selbstständige Elektriker erhielten ein Schreiben über die 

Möglichkeit der freiwilligen Offenlegung; gleichzeitig wurden Anzeigen in der 

Presse geschaltet. Nach Ablauf der Frist für eine freiwillige Offenlegung führte 

die Steuerverwaltung des Vereinigten Königreichs gezielte Untersuchungen und 

Prüfungen in diesem Sektor durch. 

4.2.3 Verbesserte Beziehungen als Basis für eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit 

In einigen Mitgliedstaaten basieren die Beziehungen zwischen Steuerpflichtigen und 

Steuerverwaltungen auf einer Art Vertrag, was voraussetzt, dass sich beide Partner kennen. 

Bei diesem Ansatz verfolgen Steuerverwaltungen und Steuerpflichtige gemeinsam das Ziel 

der vollständigen Einhaltung der Steuergesetze. Letztere verpflichten sich, ihre 

Steuerangelegenheiten aus eigenem Antrieb zu erledigen und ihre Steuern rechtzeitig und in 

voller Höhe zu entrichten. Als Gegenleistung sind die Steuerverwaltungen bereit, im 

Rahmen von Programmen zur Verbesserung der Beziehungen dafür ausgewählten 

Steuerpflichtigen entsprechende auf sie abgestimmte Verfahren zu bieten. 

Solche Programme sind derzeit in den Mitgliedstaaten keine übliche Praxis, könnten aber in 

Betracht gezogen werden, um eine bessere Einhaltung der Steuervorschriften zu erzielen 

und durch effektive Beratung und Gespräche mehr Klarheit und Unterstützung zu 

gewährleisten. Um für solche Programme in Frage zu kommen, sollten Steuerpflichtige eine 

Reihe von Kriterien erfüllen, die je nach Mitgliedstaat unterschiedlich sein können. Die 

Entscheidung, wer daran teilnehmen kann, sollte bei den Steuerverwaltungen liegen. 

Zum Beispiel haben die Niederlande Programme zur Schaffung eines 

partnerschaftlichen Verhältnisses basierend auf dem Tax Control Framework 

(internes Steuerkontrollsystem) entwickelt. Die zentralen Elemente der 

niederländischen Programme, als Horizontales Monitoring bekannt, sind 

gegenseitiges Vertrauen, Verständnis und Transparenz. Steuerverwaltungen gehen 

mit Steuerpflichtigen im Rahmen des Steuerrechts eine Vereinbarung ein, in der 

ihre Verpflichtungen, aber auch die Art und Intensität der Kontrolle sowie die 

Form der partnerschaftlichen Zusammenarbeit festgelegt werden. Die 

niederländischen Steuerpflichtigen profitieren von einer Verbesserung ihrer 

eigenen Überwachungs- und Kontrollsysteme, indem sie ihre steuerlichen 

Sachverhalte, Szenarien und Fragestellungen frühzeitig darlegen. Im Gegenzug 

sind die niederländischen Steuerverwaltungen bereit, Fragen vorweg zu klären 

und im Sinne einer offeneren und flexibleren Herangehensweise ihre Prüfpläne 

anzupassen und den Steuerpflichtigen ein hohes Maß an Planungssicherheit in 

Bezug auf ihre Steuerangelegenheiten zu bieten. 

In Frankreich ist versuchsweise mit 11 Unternehmen eine Initiative namens 

Relation de Confiance (Vertrauensbeziehung) gestartet worden, um die 

Kommunikation zwischen den Unternehmen und der französischen 

Steuerverwaltung zu verbessern und eine höhere Rechtssicherheit zu schaffen. 

Diese Beziehung wird durch Protokolle formalisiert, die von den Unternehmen 

und der Steuerverwaltung unterzeichnet werden, und basiert auf Grundsätzen wie 

Transparenz, Verfügbarkeit, Pragmatismus und gegenseitigem Vertrauen. 

Basierend auf dem Protokoll gibt die Steuerverwaltung eine jährliche 
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Stellungnahme über die steuerlichen Pflichten und Möglichkeiten des 

Unternehmens heraus, vorausgesetzt das Unternehmen legt genaue und 

zuverlässige Informationen vor. 

4.3 Verfügbarkeit von Informationen in verschiedenen Sprachen und 

Förderung einer verbreiteten Sprache 

Die von der Kommission 2013 gestartete öffentliche Konsultation über die Erfahrung mit 

nationalen Kodizes für Steuerpflichtige oder ähnlichen Instrumenten und über den 

möglichen Inhalt eines Europäischen Kodex für Steuerpflichtige zeigte auf, wie wichtig es 

ist, Sprachbarrieren abzubauen und für eine bessere Verständigung der Steuerpflichtigen im 

Umgang mit den Steuerverwaltungen eines anderen Mitgliedstaates zu sorgen. 

4.3.1 Förderung einer verbreiteten Fremdsprache 

Die Veröffentlichung grundlegender Informationen in einer verbreiteten Fremdsprache, 

meist Englisch, wäre nicht nur für Steuerpflichtige, sondern auch für die 

Steuerverwaltungen anderer Mitgliedstaaten hilfreich. 

Auch spezifische oder auf einzelne Zielgruppen zugeschnittene Informationen könnten 

teilweise in einer solchen verbreiteten Fremdsprache veröffentlicht werden. 

In Spanien sind auf der nationalen Website spezifische Informationen über 

ausländische Arbeitnehmer in Englisch verfügbar. 

In Frankreich wird auf der Steuerwebsite die französische Besteuerung auf 

Englisch erklärt. 

4.3.2 Verfügbarkeit von Informationen in verschiedenen anderen Sprachen 

Mehrere Websites nationaler Steuerverwaltungen bieten bereits einen Teil der 

Informationen in anderen Sprachen als den Amtssprachen und der am weitesten verbreiteten 

Fremdsprache an. 

Beispielsweise werden in Irland nicht nur Tschechisch, Deutsch, Spanisch, 

Französisch, Litauisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Rumänisch und 

Bulgarisch, sondern auch Russisch und Chinesisch angeboten. 

In Schweden stehen Informationen in Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, 

Polnisch, Finnisch, teilweise aber auch in Arabisch, Persisch, Russisch, Serbisch, 

Somali, Thai und Türkisch zur Verfügung. 

4.4 Größere Transparenz 

Sowohl Steuerpflichtige als auch Steuerverwaltungen sollten mehr Transparenz anstreben. 

4.4.1 Seitens der Steuerpflichtigen 

Die Einführung von Transparenzmaßnahmen unter Berücksichtigung von Geheimhaltungs- 

und Datenschutzvorschriften könnte die Steuerehrlichkeit erhöhen und eine abschreckende 

Wirkung auf Steuerpflichtige haben, die sich nicht an die Gesetze halten. 

Auf Seiten der Steuerpflichtigen könnte eine erhöhte Transparenz vor allem durch 

Anreizmaßnahmen erreicht werden, bei denen veröffentlicht wird, dass 
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Unternehmen/Gesellschaften ihre Steuern entrichten. Die Steuerverwaltungen könnten 

zudem prüfen, ob eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Steuerentscheidungen 

und -maßnahmen von Unternehmen zur Verringerung von Steuerbetrug, 

Steuerhinterziehung und Steuervermeidung beitragen könnte. Erhöhte Transparenz in Bezug 

auf Steuerentscheidungen könnte tatsächlich eine abschreckende Wirkung haben. In anderen 

Bereichen werden beispielsweise Zertifikate verwendet, um Verbrauchern die Möglichkeit 

zu geben, Waren von Unternehmen zu kaufen, die ihre sozialen Werte und 

Moralvorstellungen teilen. 

Im Bereich der Steuern sind z. B. in Schweden Informationen über ausstehende 

(direkte und indirekte) Steuern, Sozialbeiträge und anderes in vollem Umfang 

zugänglich: Jeder kann sich erkundigen, wie viel Steuern jemand entrichtet hat 

oder entrichten muss. 

In Finnland gibt es im Internet eine offene Unternehmensdatenbank, in der die 

versteuerten Einkünfte und die Höhe der zu entrichtenden Steuern veröffentlicht 

werden. 

4.4.2 Seitens der Steuerverwaltungen 

Die 2013 durchgeführte öffentliche Konsultation über einen Europäischen Kodex für 

Steuerpflichtige hat gezeigt, dass es Erwartungen hinsichtlich der Effizienz der Beziehung 

zwischen Steuerpflichtigen und Steuerverwaltungen gibt. Die Rechenschaftspflicht der 

öffentlichen Verwaltungen ist von wesentlicher Bedeutung, und die Steuerverwaltungen 

bilden da keine Ausnahme. Steuerverwaltungen sollten Rechenschaft über ihre Tätigkeit 

ablegen, z. B. durch die Veröffentlichung von Statistiken und regelmäßigen Berichten. 

Es muss in jedem Mitgliedstaat ein System geben, mit dem sich genau bewerten lässt, ob die 

Steuerverwaltungen ihre Ziele effizient und wirksam erreichen. 

Dazu könnten Steuerverwaltungen grundlegende Standards wie Effizienz definieren und 

aktualisieren, wobei auch internationale Standards und Benchmarks
13

 berücksichtigt werden 

sollten. 

In Dänemark gilt beispielsweise die Bewertung verschiedener Aspekte als gute 

Praxis. Sie umfasst einige Leistungsindikatoren in Bezug auf die Zufriedenheit der 

Steuerpflichtigen mit der Steuerverwaltung, das Vorhandensein einer 

unabhängigen Stelle zur Bewertung der Achtung der Rechtsstaatlichkeit in der 

Steuerverwaltung zusätzlich zu einem vom Parlament ernannten unabhängigen 

                                                 
13  Die wichtigsten Informationsquellen für internationale Standards und Benchmarks sind die 

vergleichenden Studien der OECD und des IWF (z. B. OECD Comparative Information Series – 44 

Länder), die zur Selbstbewertung der Beitrittsländer entwickelten Leitschemata der EU für Steuern (Fiscal 

Blueprints) und die von der Weltbank und dem IWF entwickelten Tools zum Benchmarking von 

Steuerverwaltungen (IAMTAX – Integrated Assessment Model for Tax Administration und TADAT – 

Tax Administration Diagnostic Assessment Tool) oder jene von regionalen Organisationen (z. B. das 

Benchmarkingmodul des CIAT – Inter-American Center of Tax Administrations). 

„Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States“, veröffentlicht auf der Website 

der Generaldirektion Steuern und Zollunion (TAXUD). Die Studie soll anhand einer Aktualisierung der 

2009 im Reckon-Bericht veröffentlichten Schätzungen der MwSt.-Lücke für 2000-2006 und von 

Schätzungen der MwSt.-Lücke für den Zeitraum 2007-2011 zu einem besseren Verständnis der jüngsten 

Trends im Bereich der MwSt.-Erhebung führen). 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat-gap.pdf 
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Ombudsmann sowie einer unabhängigen Steuerbehörde, die für Entscheidungen 

in besonderen Fällen zuständig ist. 

Das Vereinigte Königreich hat 2011 eine Studie über internationales 

Benchmarking im Bereich der Steuern veröffentlicht, die Themen wie Kosten und 

Qualität der Abwicklung von Telefonanrufen oder die Bearbeitungszeit für die 

Lösung komplexer Anfragen behandelt
14

. 

                                                 
14  http://www.hmrc.gov.uk/research/benchmarking.pdf  

http://www.hmrc.gov.uk/research/benchmarking.pdf
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